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L a n d t a g s b e s c h l u s s

Der Landtag hat am 5. Februar 2015 folgenden Beschluss gefasst (Drucksache
15/5910 Abschnitt II):

Die Landesregierung zu ersuchen,

1. unter Beachtung des verfassungsrechtlichen Grundsatzes der richterlichen Un-
abhängigkeit darauf hinzuwirken, dass der Anteil der Geldauflagen in Strafver-
fahren, die der Staatskasse zufließen, erhöht wird;

2. regelmäßig die Richter über die im Bezirk des jeweiligen Land- oder Präsidial-
amtsgerichts beziehungsweise die Staatsanwälte über die im Bezirk der jeweili-
gen Staatsanwaltschaft den Einzelempfängern zugewiesenen Geldauflagen zu
unterrichten und dabei die prozentualen Anteile der Empfängergruppen auf
Landes- und Bezirksebene auszuweisen;

3. Auswertungen der Geldauflagen nach Einzelempfängern bei den Gerichten und
Staatsanwaltschaften flächendeckend zu ermöglichen;

4. dem Landtag über das Veranlasste bis 30. Juni 2015 zu berichten.

Mitteilung

der Landesregierung

Bericht der Landesregierung zu einem Beschluss des Landtags;
hier: Denkschrift 2014 des Rechnungshofs zur Haushalts- und

Wirtschaftsführung des Landes Baden-Württemberg
– Beitrag Nr. 10: Geldauflagen in Strafverfahren

Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet
abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente

Der Landtag druckt auf Recyclingpapier, ausgezeich-
net mit dem Umweltzeichen „Der Blaue Engel“.
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B e r i c h t

Mit Schreiben vom 16. Juni 2015, Az.: I-0451.1, berichtet das Staatsministerium
wie folgt:

Die Ergebnisse der Untersuchungen der Geldauflagenzuweisungen durch den
Rechnungshof wurden vom Justizministerium im Herbst 2014 im Rahmen der
Dienstbesprechungen der Oberlandesgerichte Karlsruhe und Stuttgart mit den
Präsidentinnen und Präsidenten der Landgerichte und Präsidialamtsgerichte der
jeweiligen Bezirke ausführlich erläutert. In diesem Zusammenhang wurde auch
die Entwicklung der Zuweisungen an die verschiedenen Zuweisungsempfänger
im Mehrjahresvergleich vorgestellt. Gleichzeitig haben wir für eine Erhöhung der
Zuweisungen an die Staatskasse und – im Hinblick auf die überragende Bedeu-
tung ihrer Tätigkeit für die Resozialisierung und Wiedereingliederung – an die
jus tiznahen Einrichtungen der Straffälligen- und Bewährungshilfe geworben. Be-
reits zuvor hatten wir die Thematik bei der Dienstbesprechung des Justizministe-
riums mit den Generalstaatsanwälten und Leiterinnen und Leitern der baden-
württembergischen Staatsanwaltschaften intensiv erörtert und im Hinblick auf die
Feststellungen des Rechnungshofs um eine angemessene Zuwendungspraxis ge-
genüber der Staatskasse und den justiznahen Einrichtungen als freie Träger der
Straffälligen- und Bewährungshilfe gebeten.

Hinsichtlich der im Jahr 2014 erfolgten Zuwendungen kann auf die beigefügte An-
lage verwiesen werden. Der Staatskasse wurden 2014 insgesamt 3.175.305,39 €
(Vorjahr: 2.779.448,56 €) zugewiesen, womit der Staatskassenanteil am Ge-
samtaufkommen zwar leicht gesunken ist, sich gleichwohl jedoch im Bereich des
Mehrjahresdurchschnitts von ca. 18 % bewegt. Die Erörterung der Thematik im
Rahmen der genannten Dienstbesprechungen konnte sich nicht spürbar auf das
Jahresergebnis 2014 auswirken, da die Unterrichtung der gerichtlichen und staats-
anwaltschaftlichen Entscheidungsträger vor Ort erst mit zeitlicher Verzögerung
im Rahmen der lokalen Dienstbesprechungen der Gerichte und Staatsanwalt-
schaften im Verlauf der zweiten Jahreshälfte erfolgen konnte.

Die regelmäßige Unterrichtung der Entscheidungsträger bei den Gerichten und
Staatsanwaltschaften auf Ebene der Landgerichte und Präsidialamtsgerichte sowie
der Staatsanwaltschaften über die aktuelle Praxis und die bezirksweite Entwick-
lung der Geldauflagenzuweisungen ist sinnvoll, um diesen eine breitere Tatsachen-
basis für die Zuweisungsentscheidung im Einzelfall zu bieten und eine gleichför-
mige Zuweisung der Geldauflagen an die Empfängergruppen zu erreichen. Die
technischen Voraussetzungen für eine entsprechende Unterrichtung bei den Staats-
anwaltschaften liegen bereits vor, weshalb wir die Leiterinnen und Leiter der
Staatsanwaltschaften gebeten haben, den Staatsanwältinnen und Staatsanwälten ih-
rer Behörden entsprechende Auswertungen halbjährlich zur Kenntnis zu geben. In
der ordentlichen Gerichtsbarkeit werden die erforderlichen technischen Vorausset-
zungen mit der vollständigen Ausstattung der Gerichte mit dem forumSTAR-Mo-
dul Strafrecht gegeben sein, die bis spätestens Ende 2016 erfolgen wird.

Über die landesweite Praxis und Entwicklung der Geldauflagenzuweisungen wur-
den die Gerichte und Staatsanwaltschaften bereits bisher jährlich durch das Justiz-
ministerium unterrichtet. Im Hinblick auf die Empfehlungen des Rechnungshofs
haben wir die Form dieser Unterrichtung detaillierter gestaltet. Die Auswertung
der uns von den Gerichten und Staatsanwaltschaften zur Verfügung gestellten Da-
ten erfolgt nun auch hinsichtlich der jeweiligen Anteile der gerichtlichen und
staatsanwaltschaftlichen Zuweisungen am Gesamtaufkommen, an den Einzelauf-
kommen in den beiden Landesteilen sowie am Aufkommen einzelner Empfänger-
gruppen.



3

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 15 / 6992



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /DEU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


